
 

Anhang V 
zum Kollektivvertrag für Angestellte von Unternehmen im Bereich 

Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und 
Informationstechnik 

 
 

Informationsblatt für Dienstreisen, die länger als ein Monat dauern 
 
 

Nach § 2 Abs 3 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz BGBl. Nr. 459/1993 zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 11/2024 ist der Arbeitnehmer für Tätigkeiten im Ausland, die länger als einen 
Monat andauern, über organisatorische Details zur Auslandstätigkeit zu informieren.  
 
§ 2 Abs 3 AVRAG lautet: 
 
(3) Hat der Arbeitnehmer seine Tätigkeit länger als einen Monat im Ausland zu verrichten, so 
hat der vor seiner Abreise auszuhändigende Dienstzettel oder schriftliche Arbeitsvertrag 
zusätzlich folgende Angaben zu enthalten: 
1. der Staat, in dem die Arbeitsleistung erbracht werden soll und deren voraussichtliche Dauer, 
2. die Währung, in der das Entgelt auszuzahlen ist, 
3. allenfalls Bedingungen für die Rückführung nach Österreich und 
4. allfällige zusätzliche Vergütung für die Auslandstätigkeit einschließlich eines höheren 
Mindestentgelts nach den lohnrechtlichen Bestimmungen des Staates, in dem die 
Arbeitsleistung erbracht wird, 
5. allfälliger Aufwandersatz nach anwendbaren österreichischen Bestimmungen und nach den 
Bestimmungen des Staates, in dem die Arbeitsleistung erbracht wird, 
6. einen Hinweis auf die Website des Staates, in dem die Arbeitsleistung erbracht wird, nach 
Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2014/67/EU zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die 
Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe 
des Binnenmarkt-Informationssystems, ABl. Nr. L 159 vom 28.05.2014, S. 11. 

 
 
 


